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Allgemeine Richtlinien Rafting 
 
 

1. Rafting 

Als Rafting bezeichnt man das Befahren von Fliessgewässern mit amtlich geprüften Schlauchboo- 

ten, die mehreren Personen (mind. 2 nebeneinander) Platz bieten. Je nach Wasserstand und 

Flussbett sind spezifische Techniken und Materialien erforderlich. 

Für das Befahren von Gewässern mit Flosskonstruktionen kommen diese Richtlinien als Mini- 

malstandards zur Anwendung. Infolge der schlechteren Steuerbarkeit dieser Wasserfahrzeuge 

sind meistens strengere Sicherheitsvorkehrungen nötig. 

 

 

2. Zweck der Richtlinien 

Die Richtlinien legen die Anforderungen für die Durchführung von kommerziellen Rafting-Touren 

fest und regeln die Ausbildung von haupt- und nebenberuflich tätigen Raftguides verschiedener 

Stufen. Sie ordnen den Umgang mit Natur und Umwelt. 

Die Richtlinien schaffen damit auch für nicht geschulte Touristen die Möglichkeit, Rafting richtig 

ausgerüstet unter kundiger Leitung und in geordnetem Rahmen mit grösstmöglicher Sicherheit zu 

betreiben. 

Die in diesen Richtlinien verwendeten Begriffe wie Leiter, Führer, Guide, Veranstalter usw. um-

fassen jeweils die Personen beider Geschlechter. 

 

 

3. Einteilung der Rafting-Touren nach Schwierigkeitsgraden 

Wildwasser-Touren werden wie folgt nach Schwierigkeitsgraden eingestuft (gemäss Schweiz. 

Kanuverband): 

• Stufe 1 unschwierig 

• Stufe 2 mässig schwierig 

• Stufe 3 schwierig 

• Stufe 4 sehr schwierig 

• Stufe 5 äusserst schwierig 

• Stufe 6 Grenze der Befahrbarkeit (für Rafts unfahrbar) 

Der Einteilung nach Schwierigkeitsgraden liegen normale Verhältnisse zu Grunde. Verstärkte 

Wasserführung wie beispielsweise bei Schneeschmelze, Gewittern oder Staubeckenentleerungen 

können den Schwierigkeitsgrad binnen kürzester Frist wesentlich verändern. 
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4. Aus- und Weiterbildung von Raftguides 

1. Es werden folgende Ausbildungen von Rafting-Führern unterschieden: 

• SOA Riverrafting Guide 1: Assistent / Bootsführer bis Schwierigkeitsgrad WW III 

• SOA Riverrafting Guide 2: Bootsführer für höhere Schwierigkeitsgrade 

• SOA Tripleader: verantwortlicher Bootsführer für Konvoi (unabhängig vom Schwierigkeits- 

grad) 

2. Die Struktur der Ausbildung, die Zulassungsanforderungen sowie die Ausbildungsinhalte sind 

in den Ausbildungsrichtlinien Rafting (siehe Anhang) enthalten. 

3. Raftguides haben sich regelmässig weiterzubilden. Damit soll der erreichte Stand erworbener 

Kenntnisse und Fähigkeiten gewährleistet und an weitere Entwicklungen angepasst werden. 

4. Über die Anerkennung von Ausbildungsgängen und die Einstufung der Führer gemäss Ziff. 4.1 

entscheidet gemäss RiskV ab 01. Mai 2019 das BASPO. 

 

 

5. Rechte und Pflichten von Raftguides 

1. Riverrafting Guides 1 haben das Recht, im Konvoi und unter Aufsicht von Tripleadern ein Raft 

mit Kunden (ungeübte Mannschaft) auf ihnen bekannten Gewässern bis zum Schwierigkeits- 

grad WW III zu führen. 

2. Riverrafting Guides 2 haben das Recht, im Konvoi und unter Aufsicht von Tripleadern ein Raft 

mit Kunden (ungeübte Mannschaft) auf ihnen bekannten Gewässern bis zum Schwierigkeits- 

grad WW V zu führen. 

3. Tripleader (TL) haben das Recht, einen Raftingtrip vorzubereiten und durchzuführen. Sie über- 

nehmen die Verantwortung für ihr Boot und die Mitverantwortung für den Konvoi (maximal 5 

Rafts). 

a. TL mit der Ausbildung Riverrafting Guide 1 können je nach Eignung, Training und Be-

rufserfahrung einen Konvoi auf Wildwasser I und II führen; in Verbindung mit einem gül-

tigen River Rescue Kurs (Rescue 3 WRT o.ä., max 3 Jahre alt) und guter praktischer 

Kenntnis des jeweiligen Flusses auf auch Wildwasser III. 

b. TL mit der Ausbildung Riverrafting Guide 2 können je nach Eignung, Training und Be-

rufserfahrung einen Konvoi auf Wildwasser I bis V führen. 

c. In jedem Fall ist pro 5 Rafts ein Tripleader einzusetzen.
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6. Rechte und Pflichten der Veranstalter 

1. Als Veranstalter gilt, wer den Entschluss zur Durchführung von Rafting-Touren fasst, diese 

ausschreibt, die dazu erforderlichen Vorbereitungen trifft, den Ablauf bestimmt, die verantwort-

lichen Raftguides einsetzt und die organisatorische Leitung innehat. 

2. Wer als Veranstalter auftritt, muss einen Riverrafting Guide 2 als technischen Leiter anstellen 

oder selbst entsprechend ausgebildet sein. 

3. Veranstalter und verantwortliche Rafting-Führer haben folgende Aufgaben: 

• Auswahl der Gewässer für Rafting-Touren 

• Beschaffung der erforderlichen Bewilligungen gemäss kantonalen und nationalen 

gesetzlichen Regelungen 

• Einsatz von amtlich geprüften Rafts gemäss gesetzlichen Bestimmungen und Ausrüs-

tung gemäss branchenüblichen Normen 

• Auswahl und allenfalls Schulung der eingesetzten Raftguides 

• Erkundung mit der Bestimmung der Ein- und Ausstiegsorte 

• Festlegung der Besammlungsorte einschliesslich Parkplätzen für die Teilnehmer 

• Prüfung der meteorologischen und hydrologischen Voraussetzungen 

• Schaffung eines Sicherheitsdispositivs 

• Rücksicht auf Natur und Umwelt bei der Organisation und Durchführung von Rafting- 

Touren 

• Abschluss der erforderlichen Versicherungen für die Unternehmung, die Rafts und die 

Raftguides. 

• Instruktion und situationsangepasste Ausrüstung der Teilnehmer 

• Orientierung einschliesslich Information über die Risiken der beabsichtigten Tour und 

über die Anforderungen an die Teilnehmer 

• Entscheid über spezielle situationsangepasste Massnahmen (Safety Kajaker, Safety 

Begleitfahrzeug, 2 Guides pro Raft usw.) 

• Entscheid über die Durchführung der Tour 

 

 

7. Anforderungen an die Teilnehmer von Rafting-Touren 

1. Rafting bedingt eine gute gesundheitliche Verfassung der Teilnehmer. Personen mit ge-

sundheitlichen Problemen sollten sich ärztlich beraten lassen oder von Rafting-Touren abse-

hen.
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Der Veranstalter ist berechtigt, sich unterschriftlich bestätigen zu lassen, dass die Teilnehmer 

diese Voraussetzungen erfüllen. 

2. Die Teilnehmer haben sich selbst gegen Unfall zu versichern. 

3. Die Teilnehmer an Rafting-Touren haben die Weisungen des Veranstalters und der Raftguides 

zu befolgen. 

4. Jeder Teilnehmer an einer vorgesehenen Rafting-Tour ist berechtigt, nach erfolgter Instruktion 

über die Risiken der Tour vom Vertrag mit dem Raftguide oder Veranstalter zurückzutreten. 

Dies ist in den Geschäftsbedingungen zu erwähnen. 

5. Nach Antritt der Tour ist ein Ausstieg nur mit Rücksicht auf die gegebenen Verhältnisse und 

auf die übrigen Mitglieder der Gruppe möglich. 

6. Der Veranstalter ist berechtigt, eine Person von der Teilnahme auszuschliessen, wenn er den 

berechtigten Verdacht hat, dass diese nicht in einer angemessenen körperlichen oder psy-

chischen Verfassung ist (z.B. unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen). 

 

 

8. Ausrüstung der Teilnehmer und Bootsführer 

1. Jede Person an Bord eines Rafts trägt folgende Ausrüstung: 

• Eine gut passende Schwimmweste nach Artikel 134a der Binnenschifffahrtsverordnung 

(Norm EN ISO 12402-5:2006) 

• Ein gut passender Wassersporthelm (ab WW III***) nach Norm EN 1385 

• Ein Kälteschutzanzug (ab WW III*** oder bei Wasserteperaturen unter 15 Grad Celsius) 

• Ein Paddel für jede Person, die aktiv raftet 

2. Jeder Bootsführer muss folgende Ausrüstung bei sich tragen: 

• Schwimmweste mit Rettungsgurt nach Norm EN ISO 12402-6:2006 

• Wassersporthelm EN 1385 ab WW III*** 

• Kälteschutzanzug ab WW III*** oder bei Wassertemperaturen unter 15 Grad Celsius 

• Kappmesser 

• Flipline (mindestens 4 m lang) 

• Trillerpfeife 

*** Da die Einteilung der Gewässer in WW-Klassen von verschiedenen Faktoren abhängt, die u. a. tages- und 

jahreszeitlichen Veränderungen unterworfen sind, hat sich jeder Bootsführer/ Tripleader vor Antritt der Fahrt 

über das Gewässer zu informieren un deine den Umständen angepasste, geeignete Ausrüstung für alle Boots-

insassen zu wählen. Die Wildwasser-Schwierigkeitsgrade sind dem Anhang 3 der Risikoaktivitätenverordnung 

vom 30. November 2012 zu entnehmen. 
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9. Sicherheitsdispositiv und Rettungswesen 

1. Jeder Raftguide kennt das Sicherheitsdispositiv für das zu befahrende Gewässer und hat die 

vorgesehenen Massnahmen getroffen (Vorabklärungen, Ausrüstung, Information). 

2. Jeder Raftguide ist berechtigt, bei auftretenden Schwierigkeiten die weitere Befahrung an der 

nächstgelegenen Ausstiegsstelle zu beenden. 

3. Auf jedem Raft ist ein Wurfsack mit mindestens 20 m langem, schwimmfähigem Seil (mini-

maler Durchmesser 8 mm) mitzuführen. 

4. Jeder Konvoi führt eine wasserdicht verpackte Notfallapotheke sowie die weiteren situations-

bedingten Rettungsmaterialien mit. Die Raftguides leisten bei Unfällen Erste Hilfe. 

5. Der verantwortliche Raftguide/Tripleader entscheidet, ob Hilfe von aussen anzufordern ist (Ret-

tungsflugwacht, Arzt, Spital). Den berechtigten Wünschen einer verunfallten Person ist Rech- 

nung zu tragen. 

6. Bei Unfällen ist möglichst umgehend der Veranstalter zu avisieren. 

7. Bei schweren Unfällen benachrichtigt der Veranstalter bzw. der verantwortliche Raftguide 

(Tripleader oder ein von ihm beauftragter Guide) die Polizei. 

 

 

10. Bauvorschriften für Rafts 

1. Bug und Heck eines Rafts müssen nach oben gebogen sein. Die Längsschläuche eines ge-

schlossenen Rafts müssen vorn und achtern verschweisst, fest verklebt oder in vergleichba-

rer Art verbunden sein. Die Konstruktion des Rafts muss so beschaffen sein, dass eine aus-

reichende Festigkeit und Manövrierfähigkeit gewährleistet ist. 

2. Einbauten im Raft müssen so beschaffen sein, dass die Bootshaut und die Luftkammern 

nicht durch sie beschädigt werden können. 

3. Rafts müssen über eine ihrer Länge angemessenen Anzahl von unabhängigen Luftkammern 

verfügen ( → min. 6 Luftkammern) 

4. Rafts mit einer Länge von über 4,50 m müssen über mindestens zwe Querschläuche verfügen, 

die mit den Längsschläuchen fest verbunden sind. Andere Einbauten, die eine ausreichende 

Festigkeit sicherstellen, können anerkannt werden. 

5. Stark beanspruchte und besonders gefährdete Stellen eines Rafts, wie die Flanken oder die Un-
terseite der Längsschläuche, sind zu verstärken. 

6. Sofern ein Raft mit einer Selbstlenzeinrichtung ausgestattet ist, muss diese unabhängig 

von der Fahrtrichtung des Bootes eintretendes Wasser rasch ableiten. 

7. An jedem Raft ist auf der Aussenseite eine straff gespannte, um das ganze Raft reichen-

de Sicherheitsleine anzubringen. 

8. Bug und Heck des Rafts müssen über Beschläge für die Befestigung von Festmache- 

oder Bergeseilen verfügen. An jedem Raft muss mindestens eine 5 m lange Heck- oder 

Bugleine befestigt sein. 
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9. Für jede zugelassene Person müssen zwei Haltevorrichtungen vorgesehen sein, mindes-

tens eine davon als Fusshaltevorrichtung am Boden. Sie müssen so beschaffen sein, 

dass ein Durchrutschen oder Hängebleiben verhindert wird. 

10. Die zulässige Personenzahl richtet sich nach den Angaben des Herstellers. Sie darf die 

nach BSV Anhang 18 Ziffer 1 Buchstabe c berechnete Zahl aber höchstens um 1 über-

steigen.  

11. Die zulässige Personenzahl sowie die Bootsnummer müssen an Bord deutlich sichtbar 

angeschrieben sein.  

12. Ein Typenschild mit Angaben über den Hersteller, das Herstellungsjahr, die Baunummer, 

den Bootstyp sowie den Nenndruck der Luftkammern muss am Boot angebracht sein. 

 

 

11. Natur und Umwelt 

1. Veranstalter und Raftguides schonen Natur und Umwelt. Sie arbeiten mit Natur- und Umwelt- 

schutzorganisationen zusammen. Sie sorgen insbesondere für umweltschonende Zu- und Aus- 

stiege bei den befahrenen Gewässern, für rücksichtsvolles Verhalten gegenüber der Natur un- 

terwegs und für ein gutes Einvernehmen mit Anstössern und anderen Flussbenützern. 

2. Veranstalter und Raftguides fördern bei den Rafting-Teilnehmern das Verständnis für Natur 

und Umwelt durch gute Organisation und gezielte organisatorische Massnahmen. 

 
 
12. Weiterentwicklung der Richtlinien 

1. Diese Richtlinien wurden 2006 von der Schweizerischen Fachkommission Rafting SFKR er- 

stellt, welche sich aus Vertretern der Swiss Outdoor Association (SOA), des Schweizerischen 

Trendsportverbands (STV) sowie des BASPO zusammensetzte. 

2. Seit der Fusion von SOA und STV im Jahre 2009 werden diese Richtlinien von der SOA peri-

odisch überprüft und ggf. angepasst. 

3. Veranstalter, die mit Konvois auf WW 3 und höher unterwegs sind, müssen die technische Lei-

tung einem Guide 2 / Tripleader Rafting übertragen, soweit sie nicht selbst über die entspre-

chende Ausbildung verfügen. In den Jahren 2003 und 2004 ausgebildete Guide 2 besitzen die 

TL Qualifikation. Seit 2005 muss die Tipleader-Qualifikation in einem separaten Modul erwor-

ben werden. 

4. Diese Richtlinien wurden 2016 überarbeitet. 

5. Diese Richtlinien wurden 2019 angepasst. 

6. Diese Richtlinien wurden 2021 überarbeitet. 

7. Die Punkte 8.1/8.2/9.3/9.4/10.10/10.11/10.12 entsprechen der aktuellen BSV-Verordnung und 
haben deshalb Gesetzescharakter. 

8. Vorbehalten bleiben strengere gesetzliche Bestimmungen von Kantonen und Bund für das 

kommerzielle Rafting 
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Anhang 1: 

Guideausbildung Rafting: Struktur (Zusammenfassung der Ausbildungsrichtlinien) 
 
 
 

Stufe Bezeichnung Ausbildungsziel Voraussetzungen Ausbildung Prüfung 

1 Riverrafting 
Guide 1 

Der Riverrafting Guide 1 ist in der 
Lage, bis Wildwasser 3 im Konvoi 
mit anderen Booten und unter Füh- 
rung eines Tripleaders ein Raft mit 
Kunden (ungeübte Mannschaft) zu 
führen. Er ist imstande, der vorbe- 
sprochenen Fahrlinie zu folgen und 
die Führungsverantwortung für sein 
eigenes Boot zu übernehmen. 

Kompetenznachweis: 

- Der Kandidat führt eine Ausbil- 
dungskontrolle sowie ein Fahrten- 
buch. 

 
 

Prüfungsvoraussetzung für Kandida- 
ten: 

- im 19. Altersjahr 

- Empfehlung durch Ausbildner, nicht 
älter als 2 Jahre 

- Nothelfer- und CPR-Ausweis (oder 
gleichwertige Ausbildung) vorhanden 

- Nachweis Unfallversicherung 

- Die Ausbildung dauert mindes- 
tens 10 Kurstage sowie mindes- 
tens 5 Assistenzfahrten als 
Stagier. 

- Ausbildungen können von Fir- 
men oder Verbänden angeboten 
werden. 

- Ausbildungen können auch fir- 
menintern von Ausbildungsver- 
antwortlichen durchgeführt wer- 
den. 

- Die Modulprüfung wird durch un- 
abhängige Experten nach den 
Richtlinien der SOA abgenommen. 

- Sie umfasst einen theoretischen 
und einen praktischen Teil und 
dauert mindestens 1 Tag. 

2 Riverrafting 
Guide 2 

Der Raftguide 2 ist in der Lage, bis 
Wildwasser 5 im Konvoi mit ande- 
ren Booten und unter Führung ei- 
nes Tripleaders ein Raft mit Kun- 
den zu führen. 

Er ist imstande, der vorbesproche- 
nen Fahrlinie zu folgen und die 
Führungsverantwortung für sein ei- 
genes Boot zu übernehmen. 

Kompetenznachweis: 

- Der Kandidat führt ein Fahrtenbuch, 
worin alle kommerziellen Fahrten, 
Trainingsfahrten und Weiterbildungen 
eingetragen werden. 

 
 

Prüfungsvoraussetzung für Kandida- 
ten: 

- 30 Tage Berufspraxis 

- Ausbildungen können von Fir- 
men oder Verbänden angeboten 
werden. 

- Ausbildungen können auch fir- 
menintern von Ausbildungsver- 
antwortlichen durchgeführt wer- 
den. 

- Die Modulprüfung wird durch un- 
abhängige Experten nach den 
Richtlinien der SOA abgenommen. 

- Sie umfasst einen theoretischen 
und einen praktischen Teil und 
dauert mind. 1 Tag. 
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  Er hat ein gutes Wissen über Ret- 

tungsmassnahmen unter erschwer- 
ten Bedingungen und kann sie situ- 
ativ angepasst auch einleiten und 
ausführen. 

- In allen Inhalten gemäss Anforde- 
rungsprofil ausgebildet 

- Nothelfer- und CPR-Ausweis (oder 
gleichwertige Ausbildung) vorhanden 

- Nachweis Unfallversicherung 

- Nachweis eines gültigen River Res- 
cue Kurs (WRT Rescue 3 oder ähn- 
lich) 

  

TL Tripleader Die Ausbildung zum Tripleader wird von der SOA in einem separaten Modul angeboten, welches aktivitäten-übergreifend durchgeführt und daher hier 
nicht näher beschrieben wird. 

Riverrafting Guides können wie folgt als Tripleader eingesetzt werden: 

• Bis WW II: Riverrafting Guide 1 plus Tripleader Qualifikation 

• WW III: Riverrafting Guide 2 plus Tripleader Qualifikation ODER Riverrafting Guide 1 plus Tripleader Qualifikation UND gültigem River Rescue 

Kurs (Rescue 3 WRT o.ä., max 3 Jahre alt) UND guter praktischer Kenntnis des jeweiligen Flusses 

• Höher als WW III: Riverrafting Guide 2 plus Tripleader Qualifikation 

 
 

Ausbildungs- und Prüfungsinhalte: 

Die Ausbildungs- und Prüfungsinhalte sind in folgenden Unterlagen der Swiss Outdoor Association festgehalten: 

- Anforderungsprofil Riverrafting Guide 1 

- Anforderungsprofil Riverrafting Guide 2 
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